
Rosenbergstrasse 16 
Postfach, 9001 St.Gallen

T +41 71 228 52 52 
F +41 71 228 52 55

info@asga.ch 
www.asga.ch
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▾	Bitte beachten Sie die folgende Seite.

Partnerrente und Begünstigung: Was passiert im Todesfall 
mit Ihrem Todesfallkapital? 

Der Tod eines geliebten Menschen ist eine einschneidende Erfahrung und kann das Leben auf den Kopf stellen. Damit zumindest 
die finanziellen Folgen überschaubar bleiben, haben verheiratete, in eingetragener Partnerschaft lebende Personen und begünstigte 
Konkubinatspartner Anspruch auf eine Partnerrente. Je nach Ausgestaltung des Vorsorgeplans ist zusätzlich eine Todesfallsumme 
und ein zusätzliches Todesfallkapital versichert.

Was passiert nun im Todesfall mit Ihrem Kapital? Wir haben folgend verschiedene Beispiele:

Beispiel 1: Die Situation am Todestag 

Variante 1: Eine Partnerrente wird fällig 
Folgende Leistungen werden ausbezahlt: 

– Partnerrente monatlich oder wahlweise der Barwert der Partnerrente als einmalige Kapitalzahlung (CHF 40’000.00)
– Todesfallkapital von CHF 15’000.00 (Differenz des Barwerts der Partnerrente und dem Altersguthaben per Todestag)
– Todesfallsumme von CHF 30’000.00

Was passiert, wenn ein Ehepartner / eingetragener Partner vorhanden ist?
Die Partnerrente fällt dem Ehegatten / eingetragener Partner zu, für das Todesfallkapital und die Todesfallsumme kann auf 
Wunsch die Begünstigungsreihenfolge geändert werden. Ohne Änderung/Einreichung einer Begünstigungserklärung fallen  
beide Summen dem Ehegatten / eingetragener Partner zu, sofern keine waisenrentenberechtigte Kinder vorhanden sind.  
Ansonsten werden die beiden Summen anteilsmässig auf den Ehegatten / eingetragenen Partner und auf die waisenrenten- 
berechtigten Kinder verteilt.

Was passiert, wenn ein bei der Asga begünstigter Konkubinatspartner vorhanden ist?
Die Partnerrente sowie das Todesfallkapital und die Todesfallsumme fallen an erster Stelle dem Konkubinatspartner zu,  
wenn keine waisenrentenberechtigten Kinder begünstigt wurden. Es können jedoch die waisenrentenberechtigten Kinder an  
erster Stelle begünstigt werden oder mit dem Konkubinatspartner kombiniert werden.

CHF 55’000.00 CHF 40’000.00 CHF 30’000.00

Altersguthaben per Todestag

Barwert der Partnerrente

Todesfallsumme
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Variante 2: Es wird keine Partnerrente fällig
Folgende Leistungen werden ausbezahlt: 

– Altersguthaben per Todestag (CHF 55’000.00)
– Todesfallsumme (CHF 30’000.00)

Mittels Begünstigungsformular kann die Aufteilung nach Artikel 24 Kassenreglement festgelegt werden.

Beispiel 2: Die Situation am Todestag 

Variante 1: Eine Partnerrente wird fällig 
Folgende Leistungen werden ausbezahlt: 

– Partnerrente monatlich oder wahlweise das Altersguthaben per Todestag (CHF 45’000.00)
– Todesfallsumme von CHF 30’000.00

Was passiert, wenn ein Ehepartner oder ein eingetragener Partner vorhanden ist?
Die Partnerrente fällt dem Ehegatten / eingetragenen Partner zu, für die Todesfallsumme kann auf Wunsch die Begünstigungs- 
reihenfolge geändert werden. Ohne Änderung/Einreichung einer Begünstigungserklärung fällt die Summe dem Ehegatten /  
eingetragenen Partner zu, sofern keine waisenrentenberechtigte Kinder vorhanden sind. Ansonsten werden die beiden Summen 
anteilsmässig auf den Ehegatten / eingetragenen Partner und auf die waisenrentenberechtigten Kinder verteilt.

Was passiert, wenn ein bei der Asga begünstigter Konkubinatspartner vorhanden ist?
Die Partnerrente und die Todesfallsumme fallen dem Konkubinatspartner zu, wenn keine waisenrentenberechtigten Kinder  
begünstigt wurden. Es können jedoch die waisenrentenberechtigten Kinder an erster Stelle begünstigt werden oder mit dem  
Konkubinatspartner kombiniert werden.

Variante 2: Es wird keine Partnerrente fällig
Folgende Leistungen werden ausbezahlt: 

– Altersguthaben per Todestag (CHF 45’000.00)
– Todesfallsumme (CHF 30’000.00)

Mittels Begünstigungsformular kann die Aufteilung nach Artikel 24 Kassenreglement festgelegt werden.

▾	Bitte beachten Sie die folgende Seite.

CHF 45’000.00 CHF 65’000.00 CHF 30’000.00

Altersguthaben per Todestag

Barwert der Partnerrente

Todesfallsumme
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▸	Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: T +41 71 228 52 52, info@asga.ch

Beispiel 3: Die Situation am Todestag 

Variante 1: Eine Partnerrente wird fällig 
Folgende Leistungen werden ausbezahlt: 

– Partnerrente monatlich oder wahlweise der Barwert der Partnerrente per Todestag (CHF 40’000.00)
– Todesfallkapital aus Einkäufen von CHF 25’000.00
– Todesfallsumme von CHF 30’000.00

Was passiert, wenn ein Ehepartner oder ein eingetragener Partner vorhanden ist?
Die Partnerrente fällt dem Ehegatten / eingetragenen Partner zu, für das Todesfallkapital aus Einkäufen und die Todesfallsumme 
kann auf Wunsch die Begünstigungsreihenfolge geändert werden. Ohne Änderung/Einreichung einer Begünstigungserklärung 
fällt die Summe dem Ehegatten / eingetragenen Partnerzu, sofern keine waisenrentenberechtigte Kinder vorhanden sind. Ansons-
ten werden die beiden Summen anteilsmässig auf den Ehegatten / eingetragenen Partner und auf die waisenrentenberechtigten  
Kinder verteilt.

Was passiert, wenn ein bei der Asga begünstigter Konkubinatspartner vorhanden ist?
Die Partnerrente, das Todesfallkapital aus Einkäufen und die Todesfallsumme fallen dem Konkubinatspartner zu, wenn keine  
waisenrentenberechtigten Kinder begünstigt wurden. Es können jedoch die waisenrentenberechtigten Kinder an erster Stelle  
begünstigt werden oder mit dem Konkubinatspartner kombiniert werden.

Variante 2: Es wird keine Partnerrente fällig
Folgende Leistungen werden ausbezahlt: 

– �Altersguthaben per Todestag (CHF 30’000.00) 
Hinweis: Altersguthaben per Todestag abzüglich Todesfallkapital aus Einkäufen

– Todesfallkapital aus Einkäufen (CHF 25’000.00)
– Todesfallsumme (CHF 30’000.00)

Mittels Begünstigungsformular kann die Aufteilung nach Artikel 24 Kassenreglement festgelegt werden.

CHF 55’000.00 CHF 40’000.00 CHF 30’000.00

Altersguthaben per Todestag inkl. Todesfallkapital aus Einkäufen von CHF 25’000.00

Barwert der Partnerrente

Todesfallsumme

	 Hinweis

▸	 es bleibt kein Todesfallkapital übrig, da der Barwert der Partnerrente (CHF 40’000.00) und das Todesfallkapital aus Einkäufen von  

CHF 25’000.00 höher sind als das Altersguthaben per Todestag (CHF 55’000.00)


